	4-WuS-
	

	         Bitte Aktenzahl unbedingt anführen !
	


	An das

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 2 (Kompetenzzentrum Finanzen,

Wirtschaft und Wohnbau)

Unterabteilung Wohnungs- und Siedlungswesen

Mießtalerstraße 6

9021 Klagenfurt am Wörthersee
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	ABRECHNUNGSFORMULAR

über die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen


	FörderungswerberIn
	Objektadresse



	Titel, Name, Vorname:

	(nur auszufüllen wenn abweichend von der Wohnanschrift)


	Straße/HNr. (Wohnadresse):
	Straße/HNr.:

	PLZ :                                                        


	Ort:
	PLZ:                                                        
	Ort:

	Telefon (tagsüber erreichbar):


	Bankverbindung

	Kto.Nr.:
	bei der
	Bankleitzahl:

	PLZ:
	Ort:
	Anschrift:

	Wichtig  !      (Zutreffendes bitte ankreuzen)                                                                                        

	Werden noch weitere Rechnungen vorgelegt                      FORMCHECKBOX 
  Ja                      FORMCHECKBOX 
     Nein


Hinweis zur Anwendung dieses Formulars !
Die Kosten der Sanierungsmaßnahmen müssen insgesamt mindestens € 2.000,-- exkl USt (€ 2.400,-- inkl USt) betragen. Es gelten nur saldierte Originalrechnungen für Material oder Arbeitsleistungen von befugten Unternehmen. Die Rechnungen sind in ihrem Leistungsumfang den jeweiligen Maßnahmen zuzuordnen und müssen mindestens einen Betrag von € 100,-- exkl USt (€ 120,-- inkl USt) aufweisen. In den vorgelegten Rechnungen dürfen nur Positionen angeführt sein die sich auf die Sanierungsmaßnahmen beziehen. Sollten Rechnungen Positionen enthalten die sich nicht auf die Sanierungsmaßnahmen beziehen, sind die Rechnungssummen entsprechend zu korrigieren. Kassabons und Sammelrechnungen werden nicht anerkannt. In den Rechnungen müssen alle Leistungen so detailliert angeführt sein , dass eine Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel sichergestellt ist (Pauschalrechnungen können nicht anerkannt werden).

Es wird ersucht, die bezahlten Originalrechnungen, dem Beispiel entsprechend, auf den Seiten 3 und 4 in den einzelnen Maßnahmenkategorien („förderbarer Kostenanteil„) einzutragen und mitzusenden (mit entsprechenden Zahlungsnachweisen).

Sanierungsmaßnahmen  (Zusammenstellung der Maßnahmenkategorien):
	I. Allgemeine Sanierungsmaßnahmen  (förderbarer Kostenanteil  50% ):


	· die Errichtung oder der Austausch von Zentralheizungsanlagen  und Etagen​heizun​gen mit oder ohne Warmwasserbereitung, die mit Öl oder Gas betrieben werden (bei Austausch mind. 10% Energieeinsparung)

· die erstmalige Errichtung von Sanitäranlagen

· die bedarfsbezogene Wohnungszusammenlegung bei gleichzeitiger Sanierung des Bestandes (anteilig, jedoch nur bis zu einer Gesamtwohnnutzfläche von 120 m²)

· die Wohnungsteilung bei gleichzeitiger Sanierung des Bestandes  (anteilig, jedoch nur bis zu einer Gesamtwohnnutzfläche von 120 m²)

· die bedarfsbezogene Wohnungsvergrößerung bei gleichzeitiger Sanierung des Bestandes  (anteilig, jedoch nur bis zu einer Gesamtwohnnutzfläche von 120 m²)

· die Dacherneuerung, nur in Verbindung mit der Errichtung eines Kaltdaches

· der erstmalige Einbau von Aufzügen iSd § 2 Abs. 1 lit. a Z 1 und Z 2 des Kärntner Aufzugsgesetzes, LGBl.  Nr. 43/2000, mit zumindest vier Geschosseinstiegsstationen in Wohnhäusern mit mindestens sechs Wohnungen


	

	II. Maßnahmen zur Erhöhung des Wärmeschutzes und zur Verminderung des Energieverbrauches, wobei die Wärmedurchgangskoeffizienten der Kärntner Bauvorschriften, LGBL.Nr 56/1985, in der jeweils geltenden Fassung, erreicht werden müssen (förderbarer Kostenanteil 60%):



	· Außenwände

· Wände gegen unbeheizte Gebäudeteile und Brandwände

· Wände gegen getrennte Wohn- oder Betriebseinheiten 

· Decken gegen Außenluft, Dachräume oder über Durchfahrten 

· Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile 

· Decken gegen getrennte Wohn- oder Betriebseinheiten 

· Fenster und Türen gegen Außenluft 

· erdberührten Wände und Fußböden von beheizten Räumen

· die Herstellung des Anschlusses bestehender oder geplanter Zentral​heizungsanlagen an Fernwärme 

· die Neuerrichtung oder der Austausch von Zentralheizungsanlagen mit oder ohne Warmwasserbereitung inkl. Heizverteilungssystem, soferne es sich um Anlagen mit Brennwerttechnik handelt (bei Austausch mind. 10% Energieeinsparung).

· Austausch des Heizkreisverteilungssystems auf Niedertemperaturheizung

· Solar-, Wärmepumpen- und Photovoltaikanlagen wie folgt:
    
Solaranlagen zur Warmwasserbereitung mit mindestens 4 m² Kollektorfläche und mind. 200 l Warmwasserspeicher  (50 l /m² 

                Kollektorfläche), Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Zusatzheizung mit mindestens 15 m² Kollektorfläche und                

                mind. 200 l  Warmwasserspeicher (50 l/m² Kollektorfläche), (12 m²/300 l Warmwasserspeicher bei Vakuumkollektoren)

· Wärmepumpenanlage zur Warmwasserbereitung

Die unter ( angeführten Maßnahmen werden nur gefördert, wenn sie zu einer wesentlichen Verbesserung des gesamten Gebäudes führen.


	

	III. Sanierungsmaßnahmen betreffend die Errichtung von Heizungsanlagen für biogene Brennstoffe oder zur Nutzung der Umweltenergie  (förderbarer Kostenanteil 70%):



	· zentrale Heizungsanlagen (auch Stückholzkessel und ortsfest gesetzte Öfen mit 
Pufferspeicher, wenn sie der Beheizung des gesamten Förderungsobjektes dienen) für biogene Brennstoffe:

                z. B. Hackschnitzel, Holzpellets etc.

· zentrale Heizungsanlagen zur Nutzung der Umweltenergie:

                Wärmepumpen mit Direktverdampfung

                Sole/ Wasserwärmepumpe

                Wasser/Wasserwärmepumpe

                Luft/Wasserwärmepumpe

                Hypokaustensysteme

· Die Herstellung des Anschlusses bestehender oder geplanter Zentralheizungsanlagen an Fernwärme  mit Biomasse inkl. der notwendigen Maßnahmen, die für die Wärmeerzeugung, Wärmetransport und der Wärmeabgabe erforderlich sind. 

· Kontrollierte Wohnraumlüftung.



	

	IV. Thermische Gesamtsanierung (förderbarer Kostenanteil 100%):


	· an den Außenmauern

· der obersten Geschoßdecke
· der Kellerdecke

· der Fenster und Außentüren 

Die Voraussetzungen sind dann als erfüllt anzusehen, wenn die Verbesserungsmaßnahmen mind. 95% der Gebäudehülle betreffen.


	

	V. Sanierungsmaßnahmen, um das Objekt behindertengerecht zu machen (förderbarer Kostenanteil 100%):


	
z.B.:

· Auffahrtsrampen
· Behindertenaufzüge
· Errichtung von behindertengerechten Sanitärräumen (Bad, WC)

· Verbreiterung von Türöffnungen


	Maßnahmenkategorien:

	

	I. Allgemeine Sanierungsmaßnahmen   (förderbarer Kostenanteil lt. Zusicherung:  50%)

	Lfd. Nr.
	Name, Anschrift,

Berufszweig der Firma
	Rechnung
	Bezahlter Betrag inkl. MWSt.
	Prüfungs-

vermerk

	
	
	Datum
	Nr.
	€
	Cent
	

	B  E  I  S  P  I  E  L
	

	1
	Mustermann

9112 Griffen, Dachdecker
	17.12.1990
	65/a
	10.000
	--
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II. Maßnahmen zur Erhöhung des Wärmeschutzes und zur Verminderung des Energieverbrauches

(förderbarer Kostenanteil lt. Zusicherung:  60%)

	Lfd. Nr.
	Name, Anschrift,

Berufszweig der Firma
	Rechnung
	Bezahlter Betrag inkl. MWSt.
	Prüfungs-

vermerk

	
	
	Datum
	Nr.
	€
	Cent
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	III. Sanierungsmaßnahmen betreffend die Errichtung von Heizungsanlagen für biogene Brennstoffe oder zur Nutzung der Umweltenergie  (förderbarer Kostenanteil lt. Zusicherung:  70%)

	Lfd. Nr.
	Name, Anschrift,

Berufszweig der Firma
	Rechnung
	Bezahlter Betrag inkl. MWSt.
	Prüfungs-

vermerk

	
	
	Datum
	Nr.
	€
	Cent
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IV. und V.  Thermische Gesamtsanierung und Sanierungsmaßnahmen, um das Objekt behindertengerecht zu machen (förderbarer Kostenanteil lt Zusicherung:  100%)

	Lfd. Nr.
	Name, Anschrift,

Berufszweig der Firma
	Rechnung
	Bezahlter Betrag inkl. MWSt.
	Prüfungs-

vermerk

	
	
	Datum
	Nr.
	€
	Cent
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kosten des Energieausweises 

	Lfd. Nr.
	Firma
	Rechnung
	Bezahlter Betrag inkl. MWSt.
	Prüfungs-

vermerk

	
	
	Datum
	Nr.
	€
	Cent
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GESAMTSUMME:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ort
	
	Datum/ Unterschrift
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